
Die 10 zese in der „Communi10 ecclesiarum“
Ekklesio-logische Einsichten mıt ekklesio-praktischen Aussichten

1mM Lichte des Zweıten Vatikanischen Konzıls

Von BERIRAM

Die ede VO  > der Globalisierung 1st heute iın aller Munde Die einen loben 1ın
hohen Tönen die Globalisierung der Wırtschaft, der Politik un! der Bıldung. Die
anderen sefzen mahnend die Globalisierung des Austausches, des Teilens un:!
der Solidarıtät Jedenfalls bewohnen WIr der Schwelle des drıtten
Jahrtausends eın „global village“ (Weltdorf). och nıcht 1Ur die Welt INAas einem
als Dortf erscheıinen, auch die Kırche. Wenn WIr un1ls 1M Credo ZUrT „katholischen
Kirche“ bekennen, dann meınt das Wır glauben die „unıversale“ oder „globale“
Kıirche, die 1St „D1s die Grenzen der Erde“ (Apg 1L,

In tast prophetischer Weıse haben die Väter des Zweıten Vatikanischen Kon-
z11s die Zeichen der eıt 1ın dieser Hınsıcht gedeutet und ine Optıion getroffen,
die aktueller 1St enn Je Sıe wollten ausdrücklich, dass „die Kirche 1m Dorf“ der
Welt bleiben sollte. Diesem Grundentscheid entspricht die Bereitschaftserklä-
IUNS, sıch mıt der SaNZCH Menschheitsfamilie solidarisieren: „Freude un:!
Hoffnung, Irauer un! ngst der Menschen VO  _ heute, besonders der Armen
un! Bedrängten aller Art,; sınd auch Freude un! Hoffnung, TIrauer und Angst
der Jünger Christı. Ist doch ıhre eıgene Gemeinschaft aus Menschen
gebildet, dıe, 1ın Christus geelnt, VO Heıligen Geilst auf ihrer Pılgerschaftz
Reich des Vaters geleitet werden und eıne Heıilsbotschaft empfangen haben, die
allen auszurichten 1St  < (Gaudium el SpeSs,

Die Globalisierung der Kirche, die nıcht zuletzt deren unermuüdlichem Miıs-
S1O0Nselınsatz verdanken 1St, zeıgt sıch 1n der Vielzahl der Ortskirchen, 1ın
denen sıch die katholische Kırche run den Erdball prasent macht. Das
Päpstliche Jahrbuch 2000 zaählt ZUuU 471 Dezember 1999 ınsgesamt 2677 Bı-
schotfssitze auf, denen 4379 Bischöfe entsprechen, wobe!l jJer neben den Dıiöze-
sanbıischöfen auch die emeritierten Oberhirten un! die Titularbischöfe (Nun-
tıen, Kurienbischöfe, Weihbischöfe für 27044 Titularsıtze) CI1NECeN sınd!. uch
Wenn verschiedene Abstufungen 1bt, auf die spater och urz einzugehen ISst,
annn I1nl teststellen: In der Regel 1St die „global-universale“ Kırche VOT Ort 1in
einer Diözese antrettbar.

Damıt stehen WIr VOL der rage, die ULNsSseICc Überlegungen bestimmen soll
Was 1sSt eigentlich ıne Diözese? der anders gefragt: In welchem Sınn 1st dıie
Diıiözese Kırche? Welcher Status Kirchlichkeit kommt ıhr z ? Als hermeneu-
tische Vorbemerkung se1 angefügt: Es versteht sıch VO  - selbst, dass Kırche nıcht
LLUT eın neutrales Objekt ISt;, dem INnan sıch distanzıert anzunähern vermöchte.
Dadurch, dass WIr selbst Kırche sınd, 1St diese ımmer auch Subjekt, das WIr miıt

NNUuAr1IO Pontificio 2000 (Cıtta de] Vatıcano
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konstituieren un:! AaUuUs dem WIr nıcht eintach vorübergehend Forschungs-zwecken herausschlüpfen können. Kurz gESAZT: Kırche 1St nıcht 11UT denken
oder gylauben, sondern auch leben un: bezeugen. Gerade 1mM Hınblick
auf dıe Kırche sınd Lehre un! Leben, Rechtgläubigkeit un! Glaubwürdigkeit,Orthodoxie un! Orthopraxie untrennbar mıteinander verkettet. Deshalb
können UIlserIe Gedanken nıemals 11UTr „ekklesio-logische“ Eıinsıchten bleiben,sondern sınd notwendig offen für „ekklesio-praktische“ Aussıchten.

Terminologische Klarstellungen
Die Begritfflichkeit des Zweıten Vatikanischen Konzıls 1st schwankend2. In

den Dokumenten finden sıch drei Bezeichnungen: Ortskirche, Teilkirche un:!
Diıiözese. Von den acht Verwendungen des Begriffs „Ortskirche“ (ecclesia [ocalıs)
meınen vier die Diözese, 1ne die Diıiözese 1ın ıhrem kulturellen Umtfteld un! Z7wel
einen Zusammenschluss VO Diözesen, 1ne die Pfarrei. Von den 24
Verwendungen des Begriffs „Partiıkularkirche“ (ecclesia partıcularıs) bezeichnen
zwolft eine Diözese, die zwolf anderen die Kırche 1ın iıhrem kulturellen Miılieu
(fünf davon katholische Kıiırchen eines niıchtlateinischen Rıtus) Der Spıtzenrel-
ver ın der Zahl der Verwendungen 1St der klassische Begritf „Diözese“. 94-mal
kommt dieser zunächst Juridısch anmutende Terminus ın den Konzilstexten VOTVL.
Der Codex Turıs (CANnONCL (1983) zıeht jedoch dem klassischen Begriff „Diöze-
se  “ die Bezeichnung „Partikularkirche“ b7zw „Teilkırche“ (ecclesia particularıs)
VOTlL; vermutlich deshalb, die oben schon erwähnten Abstufungen 1n Dıiöze-
SCH, Territorialprälaturen, territorıiale Abteien, Vikariate, Apostolische Priätek-
uren und Verwaltungsbezirke (z M1SS10 SU1 JUr1S) einem einheitlichen
Oberbegriff zusammenfassen können (can. 368) Jedoch sel nıcht verschwie-
gCNH, 4SSs auch den Begriffen der „Ortskıirche“ un: „Partikularkirche“ nıcht 1L1UT

Vor-, sondern auch Nachteile innewohnen?.
Um das bereıits Angeklungene beim Namen eNNeN: Der Begriff „Diözese“

(diozkesis Verwaltung) 1St VO seiınem Entstehen her eigentlich nıcht auf theo-
logischem Feld gyewachsen, sondern gehört in die römische Rechtssprache. Er
bezeichnete 1ne polıtische Ordnungseinheıt VO  > unterschiedlicher Reichweite.
Daran hat sıch die kirchliche Rechtssprache angelehnt un: diesen Tiıtel se1lit dem
13 Jahrhundert ausschliefßlich autf die Bischofskirche angewandt. Diıözese un!
Bischof sınd also CN auteinander verwıesen un: aneınander gebunden, wobe!]

Vgl VWIEDENHOFER, Das katholische Kırchenverständnis. Eın Lehrbuch der Ekkle-
s1ologie (Graz Wıen öln 335—340

FEın besonderes Problem 1st uch das Verhältnis VO Territortalprinziıp und Personal-
priınzıp, W as sıch z. B 1n der Rechtstigur der „Personalprälatur“ ze1gt, der das Zweıte
Vatikanische Konzıil Wahrung der Rechte der Ortsordinarien ausdrücklich ermutigt hat
(Presbyterorum ordinis, 10) Zur konkreten Ausgestaltung vgl 294—7297 Zum
ersten und bıslang einzıgen Mal wurde der Status einer Personalprälatur dem 5S0s „UOpus
Deı1“ verliehen (Johannes Paul d Apostolische Konstitution Ur sıt, 18 11} 1982, 1N: AAS 75
(1983) 473475
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anzumerken 1St, dass diese Zusammengehörigkeit sıch 1mM Deutschen auch
sprachlıch nıedergeschlagen hat Die Diözese heißt auch „Bıstum“, W 4as sıch
wıederum VO  a „Bischoftum“ her ableitet.

Neben der Diözese als der eigentlichen rechtlichen Vollgestalt eiıner Orts-
oder Teilkirche x1bt och andere Organısationsformen: Dıie Gebietsprälatur,die Gebietsabtei, das Apostolische Vıkarıat, die Apostolische Präfektur, die auf
Dauer errichtete Apostolische Administratur. Die UOrts- bzw. Teilkirchen sınd
organısatorisch ihrerseits wıieder 1ın Verbänden zusammengeschlossen. Dabej
sınd nNeENNeEeN: Die Rıtuskirchen, wobei jer die kleinen katholischen Orlıenta-
ıschen Rituskirchen gleichberechtigt neben der sroßen Lateinischen Kırche des
estens stehen; die taktısch Z Teıl stark herausgebildeten und durchorga-
nısıerten Bischotskonferenzen auf regionaler, natıonaler un:! kontinentaler
Ebene SOWIe die nahezu 1n die Bedeutungslosigkeit herabgesunkenen Metro-
polıtan- oder Provinzıalverbände.

Aus dem terminologısch Entfalteten lässt sıch nunmehr präzısıeren, A4ass be]
aller gebotenen Diıfferenzierung der Begritff „Diözese“ in diesem Zusammen-
hang als „bischöfliche Orts- bzw. Teilkirche“ verstanden wird. Diese wıederum
weIlst eıne ambivalente Grundgestalt auf, W as auf die beiden Ebenen zurück-
zuführen Ist; zwıschen denen S1e sıch aUSSPANNT: die Gesamtkirche un die
Ortsgemeinde. Ekklesio-praktisch bedeutet das Auf der einen Seıte, VO der
gesamtkirchlichen Perspektive aus gesehen, 1St die Diıiözese Kırche Ort und
konkreter Teıil des (CGsanzen. Auf der anderen Seıte, VO  - der hausgemeindlichen
oder ortsgemeıindlıchen Perspektive her beleuchtet, 1st S1e 1ne übergeordnete
Organısationseinheit, die als Verbindungsglied gleichsam die Brücke ZU (3an-
ZeN schlägt un:! dieses VOT Ort repräsentiert.

Der Verwiesenheit VO  - Bıstum un! Bischof entsprechend spiegelt sıch
die ambivalente Grundgestalt der Diözese auch 1ın der Sıcht des Bischofsamtes
wıder, 4SS sıch eıne Analogie erg1bt: Eınerseıts stellt das Bischofsamt die
konkrete Leitung des Bıstums dar, andererseits 1Sst 1n eine gesamtkirchliche
Verantwortung eingebunden. Der rund für diese Ambivalenz liegt iın einem
geschichtlich gesellschaftlichen Vorgang, der sıch 1n der trühchristlichen Dıffe-
FENZICIUN: der Kirche abgespielt hat Die bischöflich geleitete Ortsgemeıindewırd eıner bischöflichen Ortskırche, die eiıne Vielzahl VO Ortsgemeinden
umfasst, die wıederum 1mM Aulftrag des Bischofs VO Presbytern geleitet werden.
Die Ortskirche iıhrerseıts 1St vertflochten 1n das orößere (3anze der Universalkir-
che Dıieser komplexe Sachverhalt lässt sıch mıt einer Art „Sandwich-Dasein“
umschreıben, das sowohl das Bıstum als auch der Bischof leben un:! mıtunter
auch erleiden haben Es schlägt sıch 1n einer verschlungenen abendländischen
Geschichte des Verhältnisses VO  5 Episkopat un: Presbyterat elinerseılts un: des
Verhältnisses VO Episkopat un: Prıimat andererseits nıeder. Damıt hat
Denkweg bereits die terminologische Ebene verlassen un:! das ekklesiologische
Feld betreten, dem Ja eigentliches Interesse ilt

Vgl Cyprıan, Epıst. 6 9 „Der Biıschof 1St 1n der Kırche und die Kırche 1mM Bischof“
Diese Stelle oreift Lumen gentium, 23 67) wörtlich auft.



Die 10zese 1n der „Communio ecclesiarum“ 263

Ekklesiologische Befunde

Manchmal 1St dienlich, zunächst den orößeren Rahmen abzustecken, damıt
das Bild, das INan zeıgen möchte, auch un! ZUur Wırkung kommt. Der
ANSCINCSSCHNC Rahmen für das Biıld der Diözese, das die Väter des Zweıten
Vatikanıischen Konzıils zeiıchneten, wırd VO Begriff Communio umschrieben.
ach der Lehre des Konzıls 1sSt die Kırche Jesu Christiı ın der katholischen
Kırche voll verwirklicht (Lumen gentium, 8) War erkennen die Dokumente
das Vorhandensein kırchenbildender Elemente auch außerhalb der katholischen
Kırche d dass INan mıt Recht VO getrenNNten Kırchen un: kirchlichen
Gemeıinschaften sprechenZ Zu diesen kirchenbildenden Elementen gyehö-
ICN gegebenenfalls auch gemeınsame Strukturelemente. Wenngleich die NChristenheit 1n dieser Hınsıcht VO  . einer freilich gestuiten Communio
durchwaltet ist® erwächst daraus des Mangels Einheit jedoch keine
vgemeınsame Gliederung un! Urganısationsstruktur. Nur die katholische Kırche
1st plena COMMAUNALO. Deshalb können sıch die weıteren Überlegungen uneinge-schränkt 1Ur auf sS1e beziehen. Der Korrelation entsprechend, die autf-
grund der bischöflichen Vertasstheit der Kırche(n) zwıschen Bıstum un:! Bischof
besteht, oilt der Satz: „Sag MIr, welches Verständnis du VO Bıstum hast, un: iıch
Sapc dır, W1e€e du ber das Bischofsamt denkst“. Damıt sınd die beiden nächsten
Schritte UuUNseres Denkweges umrıssen: der ekklesiale Status der Teilkirche un!
das dementsprechende Verständnis des Bischotsamtes.

a) Der ekkhlesiale Status der Teilkirche
Miıt dem Wort „Ecclesia“ bezeichnet das Zweıte Vatikanische Konzıil die

Kırche sowohl als (3anze W1€e auch die vielen Ortskirchen und deren Verbände.
In dieser dıfferenzierten, schon biblisch begründeten Sprechweise kommt eıne
Eıgentümlichkeit der Kırche und ıhrer Verfassung ZU Ausdruck, welche die
Gliederung der eıinen katholischen Kırche 1n eıne Vielzahl VO Teilkirchen un!:!
Teilkiırchenverbänden kennzeichnet. Die Eıgenart dieser ıinneren Gliederungun! näherhin das Bezugsverhältnis, das zwıischen der Gesamtkirche7 und den
Teilkirchen SAamı(, ıhren Verbänden herrscht, sınd die Kernfragen der Communio
ecclesiarum.

Allerdings sucht Ial den Begriff Commun10 ecclesiarum 1n den Konzıils-
texten als termınus technicus vergeblich. Der Sache ach aber 1st GI: 1n vielerlei
Weıse Gegenstand der Darlegungen. Dabe!i wırd ecclesia als bischöflich

Dabei 1sSt neben Lumen gentium besonders auf das Dekret über die katholischen
Ostkirchen Orientalium Ecclesiarum und das Dekret über den Okumenismus Unittatıs
yedintegratio (13—22) verweısen.

Vgl SAIER, „Communio“ 1n der Lehre des weıten Vatikanıschen Konzıils München
KASPER, Kırche als cCOommun10. Überlegungen ZuUur ekklesiologischen Leıitidee des

I1 Vatikanischen Konzıls, 11 DERS,., Theologie und Kırche (Maınz 272989
Im Folgenden werden „Gesamtkirche“ und „Universalkirche“ SYyH1ONYIMN gebraucht. Vgldazu KEHL, Dıie Kırche. Eıne katholische Ekklesiologie (Würzburg 2369



266 Bertram Meıer

vertasste Orts- b7zw. Tei_}kirche (Dıözese) verstanden. Dabe:i geht 65 nıcht 1Ur
eiıne sprachtechnische Übereinkunft, sondern die Erfassung eıner ekklesio-
logischen Wiıederentdeckung, die WIr dem Zweıten Vatikanischen Konzıil
verdanken haben Während 1mM Codex Turıs (CAanonıCL VO 917/ der Begriff„Kirche“ fast ausschließlich für die Gesamtkirche Verwendung tand®, wırd
VO den Konzilsvätern dem neutestamentlichen Befund entsprechend auch für
untergeordnete ekklesiale Gliedgemeinschaften gebraucht: „Die Kırche Christi
1St wahrhaft 1ın allen rechtmäßigen Ortsgemeıinschaften der Gläubigen anwesend
(vere adest), die in der Verbundenheit mıiıt ıhren Hırten 1mM Neuen Testament
auch selbst Kırchen heißen. Sıe sınd näamli;ch Je ıhrem Ort das VO  5 (Gsott
gerufene NEUEC Volk“ (Lumen gentium, 26)?.

Die Mauptaussage ZUur Commun1io0 ecclesiarum fällt indes eher beiläufig iın der
Dogmatıischen Konstitution Lumen gentium, 1in Nr. 22 heißt „Die Eıinzel-
bischöfe sınd sıchtbares Prinzıp un! Fundament der Einheit 1ın ıhren
Teilkirchen, die ach dem Bild der Gesamtkirche gestaltet sınd. In ıhnen un
A iıhnen besteht (exıstıt) die eıne un: einzıge katholische Kırche“ als Commy-
N1LO0 ecclesiarum. Obwohl die Formulierung SM et guibus“ eın Mauerblüm-
chen-Dasein führt, darf I1  — S1e nıcht überlesen. Ist S1€e doch, die mıiıt genalerEinfachheit und pragnanter Küurze den Kern dessen ausdrückt, W as katholische
Kırche bedeutet: Commun1io0 ecclesiarum, Gemeiinschaft VO Kırchen. Gesamt-
kırche un:! Teilkirche erscheinen als die ekklesiologischen Eckdaten, die ZU

unverfügbaren Wesen dieser Commun10 ecclesiarum gehören. Dabe! wırd ıhr
gegenseıtiges Verhältnis durch eın ınneres un:! ein äufßeres Element bestimmt.

Das ınnere Element besagt, dass die Gesamtkirche ın den Teilkirchen besteht.
Damıt 1sSt eıne mystische Wırklichkeit angesprochen. Die Universalkirche gC-wınnt ın der Teilkirche konkrete Gestalt, weıl jer die 1ne Sendung der Kırche
1n Wort und Sakrament vollzogen wırd!°. Dıie Teilkirche 1St gleichsam die sıcht-
bare Erscheinungsform der Gesamtkirche. Der rund dafür liegt 1ın der Tat-
sache, dass die Universalkirche 1ın Bezug auftf die Grundvollzüge der Kırche
(Martyrıe, Liturgıe, Diakonie) nıcht ber das hinausreicht, W as 1ın der Teilkirche
lebendige Wiırklichkeit wiırd. Andererseits 1st auch L1L1UT 1n der Teilkirche als
SanNnzCr un:! nıcht ın iıhren einzelnen Gliedgemeinschaften inhaltliıch die (Gesamt-
sendung 1n Wort, Sakrament un! Dıienst gegenwärtıg. Wıe auf der eınen Seıite
weder einen der Gesamtkirche vorbehaltenen Gegenstand der Verkündigungoch vorbehaltene b7zw. ausschließlich gesamtkirchlich ausgerichtete Sakramen-

>1Dt, 1St auf der anderen Seıite iın den teilkirchlichen Gliedgemeinschaften,WwW1e€e beispielsweise der Pfarrei, nıcht der volle Sendungsdienst der Kırche-
wartıg", Dıie Rolle der Universalkirche gegenüber der Teilkirche 1St also nıcht

Ausnahmen bılden die 218 02 lll'ld 3729 $ 1 uch die 10zese „Kırche“
ZENANNT WIr

Miıt den „rechtmäßigen Ortsgemeinschatften“ sınd die bischöflich vertassten Teıilkırchen
gemeınt, die 1n trühchristlicher elit 1n der Regel mıiıt der Stadtgemeinde iıdentisch

10 Vgl Lumen gentium,
sakramentes.

Man denke hıer besonders die Weıihevollmacht und die Spendung des Fırm-
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materı1al, sondern formal bestimmt, während die Rolle der Teilkirche gegenüberıhren Untergliederungen 1n der Regel auch inhaltlich, materı1al, gepragt 1St.
Dıi1e ausschließlich ormale Bestimmung der gesamtkirchlichen Funktion bedeu-
tet ındes keine Herabwürdigung der Teıulkıirche, da die Einheit der Kırche,die 65 be] der Formalbestimmung geht, nıcht 1Ur eine organısatorische un!
damit akzıdentelle rage beinhaltet. Vielmehr 1St die Eıinheit selbst Gegenstanddes Glaubens der Kırche, W as sıch 1mM Credo nıederschlägt: Credo HäNAM Eccle-
S1amM.

Das äufßere Element stellt fest, dass die Gesamtkirche A den Teilkirchen
besteht. Hob das innere Element besonders die Geheimnishaftigkeit 4aNs Licht,geht 6S Jetzt vorwıegend eın soziologisches Faktum Fuür die aufßere
Entfaltung der Universalkirche 1St VO  - Bedeutung, ob NCUEC Teilkirchen ent-
stehen oder alte Teilkirchen absterben. Gewiı1ss 1St die Integrıität der Univer-
salkirche unabhängig davon, aus wıevielen Teilkirchen S1e besteht, aber die
Universalkıirche wırd messbar orößer oder kleiner 1n dem Madßse, in dem die Zahl
der Teilkirchen zunımmt oder abnımmt.

Das innere und das außere Element gehören unlösbar un:! bedin-
SCH einander. eht die Balance zwıschen beiden verloren, führt CS unweigerlichAusschlägen 1in unkatholische Eınseitigkeiten.

Wer das Verhältnis VO  - Universalkirche und Teilkirche allein durch das außere
Element bestimmt seın lässt, löst die Universalkirche 1ın die Teilkirche hineıin auf.
Dıi1e Folge davon 1st eine Ekklesiologie, die 1n der Teilkirche eiıne vollkommen
selbständige und etzten Endes introvertierte Größe sıeht. Theologisch un:
rechtlich waren dann die vielen Teilkirchen untereinander 1Ur insofern verbun-
en, als S1e auf den gleichen Ursprung zurückgehen. er einzelnen Teıilkirche
musste 6S überlassen bleiben, AaUuSs sıch heraus un! letztverbindlich darüber
befinden, ob S1e tatsächlich der eınen Sendung der Kırche treu 1St. Ekklesio-
praktisch musste 1es einem radıkal autokephalen System führen, das eNLWE-
der Gefahr läuft, dıe materiale Glaubensgemeinschaft der Teilkirchen mehr un:!
mehr einzubüßen!?, oder dieser Geftahr wehren die einzelnen Teıilkir-
chen iın eiınen ausgepragten TIradıtionalismus nötıgt". In dieser Sıcht verliert die
Uniiversalkirche ıhre reale Exıstenz un: verflüchtigt sıch ın 1ne bloße Idee
hınein. War ann Kooperatıon un:! Zusammenschluss angeraten und erstrebt,
doch nıcht zwıngend begründet werden. Aus den Teilkirchenverbänden wächst
dann auch nıcht die Universalkırche, sondern höchstens ein Kirchenbund oder
Dar 1ne Nationalkirche.

och auch umgekehrt lauert 1ne Gefahr: Lässt ILanl das außere Element
außer cht der ausschließlichen Beachtung des inneren, ann annn
dies einem monistischen Kirchenbild führen. Dıie Teilkirche wırd VO  S der
Universalkirche absorbiert un: damıt gleichsam verschluckt. Entgegen den
theologischen Vorgaben erscheint dıe Teilkirche nıcht mehr VO  - iıhrem theo-

172 Hıer se1l autf die fl starke Zersplitterung den protestantischen kirchlichen (Ge-
meınschaften verwıesen, w as den ökumeniıischen Dıialog mıtunter beträchtlich erschwert.

13 Dıiese Tendenz scheint den orthodoxen Kırchen nıcht tremd se1In.
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logischen Wesen her als notwendige Repräsentanz der Gesamtkirche, die sıch
wıederum 1M Bischof persönlıch bindet. Es sınd lediglich technısch-organisato-rische Gründe, die für die Notwendigkeıt der Teilkirche sprechen, dass diese

eıner Art „Verwaltungsbezir der Universalkirche degradiert wırd und
damıt 1n ıhrem ekklesialen Status VEeTATIMIA

Als erstes Zwischenergebnis se1 testgehalten: Dıie ekklesiologische Kurzfor-
mel ın el quibus hat Z7wel Stoßßrichtungen. Zum eiınen wırd der Tendenz Zzur

Autokephalie mıiıt der daraus entstehenden Konstruktion eines Kirchenbundes
1ne Absage erteılt. Gleichzeıitig verwahrt sıch die Kurzformel aber eın
monistisches Kirchenbild, das 1ıne einz1ge „Weltdiözese“ propagıert, 1n der
Teilkirchen lediglich Verwaltungsbezirke waren. die Dıözesen würden auf
die Ebene VO  > römıschen „Zweıgstellen“ abgestulft. Zugespitzt tormuliert: Die
ine katholische Kırche 1St weder die nachträgliche Summe oder Konföderation
der Teilkirchen (ex quıibus) och 1St S1Ee eiıne „Super-Kırche“, deren Teilkirchen
lediglich Provinzen der Universalkirche waren (in quibus).

Das Verständnis des Biıschofsamtes
uch der zweıte Anlauf geht VO  — einem Text aus, der auf dem Zweıten

Vatikanischen Konzıl verfasst wurde un! spater wörtlich 1ın den Codex Turıs
(CCAanonıcCı VO  a 1983 eingeflossen 1St „Die Diözese 1St der Teıl des Gottesvolkes
(portıo popaulı De:), der dem Bischof 1ın Zusammenarbeıt mıiıt dem Presbyterium

weıden anveritiraut wird. Indem S$1e ıhrem Hırten anhängt un:! Von ıhm durch
das Evangelium un! die Eucharistie 1m Heilıgen Geılst zusammengeführt wiırd,
bildet S1e eıne Teıilkırche, ın der dıie eine, heilige, katholische und apostolischeKırche wahrhaft wiırkt un: gegenwärtıg ISt  CC (Christus Domuinaus, 11;9

369) In dieser Definition sınd neben dem schon dargestellten Verhältnis der
Teilkirche Zn Universalkirche rel weıtere Elemente aufgelistet, die mıt dem
Bezugspunkt des Bischofsamtes eın Bıstum konstituieren:

Teil des Gottesvolkes. Diıözese meınt nıcht, w1e die Terminologie und 1ne
einseıtige Ekklesiologie ahe legen könnten, eiınen Verwaltungsbezirk der
Universalkirche, sondern bezeichnet eıne Gemeinschaft VO  } Getauften, die
sıch ZU katholischen Glauben bekennen un! dem Diıenst eınes Bischofs
anvertraut sınd. Dıie umschriebene Gliedgemeinschaft, die nıcht als Objektder Hırtensorge verstehen 1St, sondern als Subjekt der kirchlichen Lebens-
vollzüge, 1St für die Teilkirche konstitutiv. Dagegen hat das Terrıtoriıum,
SOWeIlt dieses aufgrund des ın der Kırche vorherrschenden Territorialprinzips
testlegt, welche Gläubigen näherhin durch Zuordnung einem Bischof eiıne
eıgene Teilkirche bılden, keine konstitutive Bedeutung. Es besıitzt lediglich
determinative Funktion.
Dem Bischof ANDETLYAMUL. 1ne Teilkirche entsteht dadurch, dass eın Teıl des
Volkes (sottes als ekklesiale Einheit dem Diıenst eines Bischotfs zugeordnet
wiırd. Der Bischof 1St das sichtbare Prinzıp un:! Fundament dieser Eıinheıit!*,

14 Vgl Lumen gentium,
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wobe!]l W1e schon oben angeklungen durch seiıne „Exıstenz 1mM Dazwiı-
schen“ eın Brückenbauer 1mM wahrsten Sinn des Wortes se1ın I11USS; Denn
einerseıts 1sSt dem Bıschof aufgetragen, als ordentlicher, eigenberechtigterund unmıiıttelbarer Hırt die Teilkirche leiten, reprasentieren un! 1ın
iıhrem Namen handeln!> Andererseits hat aber auch die Aufgabe, als
Mitglied des Bischofskollegiums seinen Gläubigen die Universalkirche
reprasentieren, die ın der Verkündigung des Evangeliums un! 1n der Feier
der Sakramente durch Vermittlung des Biıschofs in der Teilkirche prasentwırd!®. Der Bischof bıldet daher eine Art Nahtstelle zwıschen Teilkirche
un! Universalkirche. Er ermöglıcht C5S, dass 1m Herzen jeder Teilkirche
grundsätzlich die Kırche gegenwärtig 1St. Zugleich garantıert CI, A4ss
die Teilkirche durch ıhr Verflochtensein iın das Communıjo-Netz der katho-
ıschen Kırche (Communio ecclesiarum) ıhr volles und authentisches Kırche-
se1ın entfalten un! bewahren CIMa
In Zusammenarbeit mMit dem Presbyterium. Obgleich dem Diö6zesanbischof
als dem Haupt der Teilkirche die Vollmacht zukommt, die ZUr Ausübungseines AÄAmtes braucht, 1st se1ıne Stellung 1m Hırtendienst der Teilkirche
dennoch nıcht isoliert. Dieser Sachverhalt lässt sıch besten 1n einer
Analogie erläutern: Wıe der Bischof in der Universalkirche kraft sakramen-
taler Konsekration und hierarchischer Verbundenheit mıiıt dem NachfolgerPetrı Glied des Bischofskollegiums ISt, bıldet GT analog 1n der Teilkirche

mıt seınen bischöflichen un:! priesterlichen Miıtbrüdern aufgrunddes durch sakramentale Weıihe verliehenen Amtspriestertums und der DErme1lınsamen Sendung für den gleichen 'Teıl des Gottesvolkes ıne hierarchisch
gestuite Gemeinschaft (communı10 hierarchica), das Presbyterium, dem
vorsteht!7. War 1st das Presbyterium IThema nıcht, doch se1 den
Beıtrag erinnert, den das Zweiıte Vatikanische Konzıil geleistet hat, das
Presbyterium sowohl verfassungs- als auch lıturgierechtlich eleben. So
hat EW die Institution des Priesterrates verbindlich eingeführt!? SOWI1e die
eucharistische Kon-zelebration wıeder Ehren gebracht‘?. uch jer be-
gEegNeL eın weıteres Mal die gelebte Communio als Wasserzeichen der Kon-
zılsekklesiologie.

Im Hınblick aut das Bischofsamt schält sıch sOomıt ein zweıtes wiıschener-
gebnis heraus: Aus der ekklesiologischen Sıcht des Zweıiten Vatikanischen Kon-
zıls erg1bt sıch tolgerichtig, dass der Bischof einer Teilkirche alle Gewalt besitzt,
die ZUur Ausübung des Hırtendienstes 1in seıner Diözese erforderlich 1St einerle1,
ob sıch dabe; das Lehr-, Priester- oder Hırtenamt handelt, allein mıiıt der
Eınschränkung, dass der Papst sıch oder eıner anderen Autorität Fälle vorbehal-
ten ann. Das Konzıil bekräftigt, 4SSs den Bischöfen „das Hırtenamt, das heißt

15 Vgl Christus Dominus, 11; 381 Oul:: 30723
16 Vgl Christus Dominus, 11; 336; 369
17 Vgl Presbyterorum ordinıs, A Christus Domuinus, 28,
18 Vgl Presbyterorum ordiınis,
19 Vgl Sacrosanctum Concılıum,
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die beständige tägliche Sorge für ihre Schafe, 1mM vollen Umfang anveritiraut 1s
S1e sınd nıcht als Stellvertreter der Bischöte VO Rom verstehen, enn sS$1e
haben iıne ıhnen eigene Gewalt ınne un: heißen in voller Wahrheit Vorsteher
des Volkes, das S$1e leiten. Folglich wiırd ıhre Gewalt VO der obersten un!
allgemeinen Gewalt nıcht ausgeschaltet, sondern 1m Gegenteıl bestätigt, gestärktun:! 1in Schutz genommen“ (Lumen gentium, 27) Wıe unpassend Ist, die
Teilkirche als „Zweıigstelle“ der Uniiversalkirche umschreiben, ebenso wen1gannn INan daher den Bischof als „Filialleiter“ der Gesamtkirche bezeichnen?.
Umgekehrt dart INa aber 1n Kohärenz ZUuUr Formel IM el quibus“ auch nıcht
VELSCSSCH, 4aSS der einzelne Bischof Mitglıed Jenes Kollegiums 1St, das —
INnen mMA1t und dem Papst seliner Spiıtze Iräger der Regierung der Univer-
salkırche 1st2!. Von hier AaUsSs gesehen, annn CS bestimmten Voraussetzungendurchaus Sınn haben, WenNnn Jjemand Mitglied dieses höchsten Leitungskollegi-
3 der Kırche 1St, ohne aut eiıne bestimmte Teilkirche zugeordnet se1In. Denn
„dıe Bischöfe haben Anteıl der dorge für alle Kıirchen“ (Christus Domi-
HNUS, 3)22 Auf diese Weıse 1St der Bischof „Zeıichen der Einheit seıner Kirche
un:! zugleıch Zeichen der Commun1i0 zwiıischen den Kırchen.“»

Ekklesio-politische Entwicklungen
Damıt 1sSt ernNeut das Stichwort Commun10 gefallen: Der Rahmen, 1ın den WwIr

Nsere ekklesiologischen Überlegungen eingebettet hatten. Der Begriff der
Commun10 birgt eıne Dynamık 1ın sıch, die sıch bıs heute auswirkt. Denn selbst
WenNnn die terminologischen Klarstellungen und die ekklesiologischen Befunde
des Konzıils klar erscheinen, sınd 1ın der Nachkonzilszeit Unsicherheiten und
Fragen aufgebrochen, die weıteren Vertiefungen und Antworten heraus-
gefordert haben Wır wollen diese Entwicklungen ekklesio-politisch NECNNECNHN,
da S$1e sıch nıcht 1Ur auf ekklesio-logische Reflexion beschränken, sondern
durchaus auch ekklesio-praktische Konsequenzen für das Selbstverständnis der
Teilkirche (Diözese) 1mM Verhältnis ZUur Universalkirche ach sıch ziehen.

20 Zuweılen scheinen 1es5 manche Sprachregelungen der Sache nach ELW: 1M publizisti-schen Bereich nahe legen, z. B H.-J. Fiıscher, der 1n der Frankfurter AllgemeinenZeıtung die Biıschöte wıederholt „Bıstumsleıiter“ Nn

Vgl Lumen gentium, „Die Ordnung der Bıschöte aber, die dem Kollegium der
Apostel 1mM ehr- und Hırtenamt nachfolgt, Ja 1n welcher die Körperschaft der Apostelimmertort weıterbesteht, 1St gemeınsam mıt ıhrem Haupt, dem Bischof VO.  ! Rom, und
nıemals hne dieses Haupt gleichfalls Iräger der höchsten und vollen Gewalt über dieTKırche.“

27 Vgl Christus Dominyus, Is rechtmäfßige Nachfolger der Apostel und Glıeder des
Bischofskollegiums sollen sıch die Biıschöte immer wıeder verbunden wıssen und sıch tür alle
Kırchen besorgt zeıgen. Durch göttliche Eınsetzung und Vorschriuft 1St jeder Eıinzelne

Kırche.“
gemeinsam miıt den übrigen Biıschöfen mıtverantwortlich tür die apostolısche Aufgabe der

23 ÄCERBI,; Due ecclesiologie. Ecclesiologia o1ur1dic1ca ed ecclesiolog1a di cComunı0one
nella „Lumen gentium“ (Bologna
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Blenden WIr dreißig Jahre zurück! Damals hat Joseph Ratzınger 1n VOI-
trefflicher Weıse formulıiert, WasSs WIr als Sachstand uUNnNserer bisherigen Überle-
SUNSCH 11U!T unterstreichen können: „Kırche realisiert siıch zunächst un: uerst
Jeweıls in den einzelnen Ortskirchen, die nıcht bloß abgetrennte Teilstücke eines
orößeren Verwaltungskörpers sınd, sondern VO  a denen jede das CGanze der
Wırklichkeit ‚Kırche‘ enthält. Die Ortskirchen sınd nıcht Verwaltungsstelleneines sroßen Apparates, sondern die lebendigen Zellen, iın deren jeder das
Lebensgeheimnis des eınen Leibes der Kırche anwesend Ist;, dass jede mıt
Recht schlicht ‚Kırche‘ heißen darf.“?*

Um heftiger tiel das Rauschen 1mM publizistischen un! wıssenschaftlichen
Blätterwald AUS, als 1997 die Kongregation für die Glaubenslehre dıe Bischöfe
der katholischen Kırche das Schreiben Communion1s notı0 ber einıge Aspekteder Kırche als Communio richtete. Dabe] interessiert unNns besonders die sıchtbare
kirchliche Gemeinnschaft An der Lehre der Apostel, ın den Sakramenten un! ın
der hierarchischen Ordnung“ (Nr. 4)25 Diese siıchtbare Gemeıinschaft entstehe
nıcht durch den Zusammenschluss VO  — Eınzelsubjekten un: 1in sıch autarken
Teilkirchen einem nachträglichen Verband VO  5 Kırchen. Vielmehr sel1l die
Communi1io ecclesiarum die ın Jesus Christus gegründete sakramental-organischeEinheit des Leibes Christıi, die sıch als „Leıb der Kırchen“ (Corpus ecclesiarum)*darstelle. Aus dieser Communı10 dürfe sıch keine Teilkirche herauslösen, denn:
„Wo ıne Teıilkirche ach Selbstgenügsamkeit strebte un! dabe; ıhre reale (G8e-
meınschaft mıt der unıversalen Kırche un:! deren lebendigem und sıchtbarem
Zentrum schwächte“, da hätte S1e auch »” iıhrer inneren Eıinheit Schaden
genommen“ un! sıch der Gefahr auUSSESETZLT, „der eigenen Freiheit verlustiggehen gegenüber den verschiedenen Mächten, dıe S1e sıch dienstbar machen oder
S1e ausbeuten wollten“?7.

Der eigentliche Steın, dem viele Anstof( nahmen, liegt jedoch 1ın Nr. des
Dokuments: Zunächst wırd betont, dass Universalkirche un! Einzelkirchen
zueiınander 1n einer „gegenseıtigen Innerlichkeit“ (mutuna ınteri0rıtas) stehen.
Dann tolgt 1ne Aussage, die mıtunter als Wıderspruch ZU eben Gesagtengedeutet wurde: Die Gesamtkirche sel AEıgentlichen ıhres Geheimnisses eine
jeder einzelnen Teilkirche ontologisch un:! zeıtlich vorausliegende Wirklichkeit“.
Daraus wırd eın Ursprungsverhältnis „der einen un! einzıgen Kırche“-ber den vielen Kırchen abgeleitet: „S1e gebiert die Teilkirchen gleichsam als
Töchter:; S1e bringt sıch ın ıhnen Zu Ausdruck, 1sSt Mutter un:! nıcht Produkt

24 RKATZINGER, Das IICUC Volk (sottes (Düsseldortf 205 Um vorschnellen Urteilen
über scheinbare Widersprüche zwiıischen dem einstigen Protessor und Jetzıgen Prätekten der
Glaubenskongregation vorzubeugen, 1st die Erinnerung angeraten, dass Denken keine stat1ı-
sche Groöße Ist, sondern sıch fortentwickelt. Außerdem ordern veränderte Sıtuationen NECUEC
Antworten heraus.

25 Es versteht sıch VO elbst, dass Communıion1s notıo0 uch die unsıchtbare Seıte der
Communı10 behandelt Vgl eb  O, „Die kırchliche Gemeıinschaft 1st zugleıch unsıchtbar und
sıchtbar“.

26 Vgl Nr. 1n Anspıielung auftf Lumen gentıium, 23
27 Nr. mi1t Bezug auf Paul el Evangelıu nuntiandı,
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der Teilkirchen“. Schließlich oipfelt dieser Gedankengang 1in der Aussage: „Da
S1€e (die Ortskirchen) Aaus der Universalkirche geboren werden, haben S1e iıhre
Kırchlichkeit ın ıhr un:! AaA iıhr. Daher 1St die Formel des Zweıten Vatikanischen
Konzıls: die Kırche 1in un Au den Kırchen (Ecclesia ın el Ecclesis) untrenn-
bar verbunden mıt dieser anderen: die Kirchen 1ın und aus der Kırche (Ecclesiaeın er Ecclesia). Der Geheimnischarakter dieser Beziehung zwiıischen Gesamt-
kirchen un: Teıilkirchen, die keinen Vergleich vertragt mıt Jjener zwıschen dem
Ganzen un! den Teılen iın gleich welcher eın menschlichen Gruppe oder Gesell-
schaft, 1st offensichtlich“ (Nr.

War WaTtr der Aufschrei, der diesem Dokument folgte, orofß: „Hıer fejert die
päpstliche Jurisdiktionsekklesiologie des Miıttelalters tröhliche rständ“28.
och versteht der den Text nıcht, der ıhn 11U  — ad litteram liest un:! den Hınter-
grund wen1g bedenkt, auf dem sıch seın Sınn erst erschließt. Der Anlass für
das Schreiben die Biıschöte wırd VO  e der Glaubenskongregation nıcht VeOI-
schwiegen: Wenngleich eın Zweitel darüber zugelassen wiırd, Aass der BegriftfCommun10 Recht 1ne „Schlüsselrolle“ 1m Bemühen ine erneuertfe
Ekklesiologie spielt, erinnert der Text auch reduktionistische Sıchtweisen
der Communio: „weıl S1€e einerseıts iıne sachgerechte Integration des Commyuy-
nı0-Begritts mıt den Begriffen VO 'oLP (Jottes un VO Leib Christz vermıssen
lassen und andererseits der Beziehung zwıschen der Kırche als Communıio un:
der Kırche als Sakrament nıcht das ıhr gebührende Gewicht beimessen“ (Nr.Auft Problem der Communio0 ecclesiarum angewandt: Die Glaubens-
kongregation sıeht ıIn der aktuellen Sıtuation wenıger die Gefahr der Absor-
bierung der Teilkirche durch die Gesamtkirche. Vielmehr fürchtet S1e, dass InNnan
die Einheit der Gesamtkirche nıcht mehr VO ıhrer ontologisch vorgegebenenEinheit also „ VOIN oben  “ VO ıhrem einheıitsstiftenden Amt her, sondern
sozi0logıisch 97  Ö unten“ begründen und dann 1Ur och als sekundären Zusam-
menschluss VO Teilkirchen verstehen könnte. Das 1st die Tendenz, der 2Com-
mMun10n1s noti10“ entgegensteuern 111 durch die Metapher der „Mutter Kıirche“,welche die Teilkirchen gleichsam als „ITöchter“ gebäre und deshalb „Mutter un:!
nıcht Produkt der Teilkirchen“ ZCNANNL werden verdiene??. Miıt dieser Vor-
gaängigkeit, die 1m Bıld VO Mutter und Tochter selbst lıegt, kommt der (Gesamt-
kırche „mütterliıche Autoriıität“ Z  9 die ıhrerseits durch den Dıiıenst des „HeıligenVaters“ ausgeübt wiırd: „Daher mussen WIr das Amt des Petrusnachtfolgers nıcht
1Ur als einen ‚globalen Dienst‘ ansehen, der jede Teilkirche ÖOMn außen‘ erreıicht,sondern als schon OIn ınnen her‘ ZWesen jeder Teilkirche gehörig“ Nr. 13)Denn Petrus und miıt Petrus bzw. seınen Nachfolgern (cum Petro eL $
Petro) eıstet das Bischofskollegium der Commun1io ecclesiarum den unerläss-
lichen Diıenst der Einheit. Dıie Tatsache, 4SS der etrusdıenst innerlich ZU
eigentlichen Kirchesein jeder Teilkirche gehört, 1St notwendiıger Ausdruck des

I8 KEHL, Wohiın STEUETT die Kırche? Eıne Zeitdiagnose (Freiburg Basel Wıen
03 Ahnlich außert sıch VWERBICK, Kırche. Eın ekklesiologischer ntwurf für Studium un:!
Praxıs (Freiburg Basel Wıen 3223974

29 Vgl Nr.
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Verhältnisses wechselseitiger Innerlichkeit zwıschen esamtkiırche un! Teıilkir-
chen, dass INan VO  en einer Art „Perichorese“ sprechen annn Wiährend
die Uniiversalkirche das Prinziıp der Teilkirche 1St, bıldet die Teilkirche den (Drt
der Uniuversalkirche („Verortung“).

Abgesehen VO der soeben entfalteten konkreten Motivatıon, die das oku-
ment inspırıert hat, schlägt sıch das Bemühen Ausgewogenheit nıcht zuletzt
darın nıeder, dass ein Jahr ach der Publizierung VO „Communionıis
noti10“ der (Osservatore Romano iın einem nıcht gezeichneten un: damıt otfiz1ö-
SC  e} Kommentar ohne Einschränkung teststellt, dass gerade die „gegenseıtıgeInnerlichkeit“ VO Gesamtkirche un! Teilkirchen der „hermeneutische Schlüs-
selbegriff“ für das rechte Verständnis VO  — Communio se1?. Damıt sınd WIr beim
etzten Schritt uNseres Denkweges angelangt.

Ekklesio-praktische Aussıchten

Diese letzte Etappe soll u1ls aus verschiedenen Blickwinkeln och einmal den
durchschrittenen Raum treigeben. Das soll thesenartig geschehen:Gerade das Dokument der Glaubenskongregation hat Jüngst bekräftigt,dass die Universalkirche nıcht der nachträgliche Zusammenschluss VO  z 1ın sıch

„subsıstierenden“ Teilkirchen ISt. Umgekehrt 1St die Universalkirche aber auch
nıcht eine monolitische Ganzheit, die Aaus eın praktischen Gründen 1ın viele
Subsysteme untergliedert werden musste. Wıe der apst also auf keinen Fall
bloß als „Dachverbands-Präsident“ sehen 1St; darf INnNnan umgekehrt auch
den Bischof nıcht als „Abteilungsleiter“ einer weltweiıten „Superdiözese“ kon-
zıpıeren.

Dieser theoretisch anmutende Sachverhalt leuchtet bereits VO
normalen Sprachgebrauch Aaus e1in. Wır sprechen 1Ur da VO  a wirklicher Gemeıln-
schaft, die einzelnen Glieder keine bloßen Rädchen, Nummern oder Teile
des (sanzen sınd, sondern als eigenverantwortliche Größen anerkannt werden.
ber auch umgekehrt dürfen diese ıhre Gemeinschaft nıcht blofß als „Summe der
einzelnen Glieder“ betrachten, sondern als ine eigenwertige, den Eınzelnen 1ın
tormender un: tordernder Weiıse auch gegenüberstehende Größe

Das hat praktische Konsequenzen für das Leben der Gesamtkirche un:! der
Einzelkirchen. Es bedeutet das Aushalten der Spannung zwiıischen Integrationun:! Differenzierung. Nur die gleichwertige Vielftalt der Einzelkirchen -

ZUr Geltung gelangt, da kommt auch die Universalkirche 1mM vollen
Sınn sıch. 1ne unıtorme Einheitlichkeit dagegen zerstort auf Dauer die
Kırche 1ın ıhrem tiefsten Selbstvollzug als Commun1o0 ecclesiarum.

Umgekehrt oilt aber auch: Die einzelnen Kirchen sınd 1Ur da 1mM vollen Sınn
„Kirche“, S1Ee sıch be1 aller Eigenständigkeit zugleıich ın das orößere Ganze

30 Diese gegenseıtige Innerlichkeit 7zwischen Gesamtkirche un! Teilkirchen begegnetzweımal: vgl Nr. 13
Der deutsche ext findet sıch In: Herder-Korrespondenz (1993) 406—411, ler'‘ 407
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der Universalkirche eingliedern; S1e ıhren Eıgenstand nıcht übertreiben,dass die umgreifende Einheit nıcht mehr sıchtbar un: anı auch handlungs-unfähig würde. Die Bereitschaft ZUuUr Integration vonseıten der Ortskirchen unddie Bereitschaft ZuUur Diıfferenzierung vonseıten der Universalkirche bılden

Ya
SdIiInımnen die Voraussetzung für eine gelingende Praxıs als Communio ecclesia-

Dass Geburtswehen 1bt, bıs diese Praxıs des Füreinander un: Miıt-
einander ZUT Welt gekommen «“  IstT braucht unls nıcht verwundern. Jede Seıte
War und 1st ımmer wıeder versucht, sıch selbst wichtig nehmen. Deshalbbedarf 1in der Kırche der dauernden Keinigung des Gedächtnisses und der
gegenseıtigen Correctıo fraterna 1mM Hınblick auf überzogene Ansprüche. Wıe
die Einzelkirchen berechtigt seın können, gegenüber Rom ıhr E1igengewichtgeltend machen, darf un:! INUSS Rom die Einzelkirchen ımmer wıeder mıt
Recht die unıversale Einheit eriınnern un! darın einbinden.

Hınter dem Verhältnis VO  n esamtkiırche un:! Teilkirche verbergen sıch
weıtere Beziehungen un:! Vorgänge, die nıcht spannungsireı sınd: Prımat un!
Kollegialıtät, zentrıipetale un! zentrifugale Kräfte, Eıinheit und Vielfalt, die
Auslotung doktrineller und pastoraler Wertigkeiten ach Zuständigkeit und
Verbindlichkeit, Zwischeninstanzen W1e€e Bischofskonferenzen und Biıschofs-
synoden. Hıer 1St für die einzelnen Probleme der lange Atem der Leidenschaft
gefragt, 1im geduldigen und ehrfürchtigen Dialog gemeınsam ach Lösungensuchen, die der Wahrheit entsprechen.

Bekanntlich Ssıtzt der Teutel 1m Detaıil. Und Wo gehobelt wiırd, da fliegenSpane. Es z1bt Themen, die ZU Testfall für das Verhältnis zwischen Uniıiver-
salkiırche un:! Eınzelkirche(n) werden können. Immer wıeder CN sıch Theo-
logen heran, diese VO Konzıil grundgelegte Beziehung auf einzelnen Feldern
auszugestalten. Das geht nıcht ımmer ohne Schrammen ab Zuletzt hat Walter
Kasper einen Versuch unternommen, iındem Probleme W1€e den Status VO  S}
Bıschofssynode und Bıschotskonferenz SOWIe die Fragen der Bischofsernennun-
SCIl und der pastoralen Eıgenverantwortung des Bischofs be] der Leıtung der
Diözese darstellte und möglıche AÄAnsätze für einen zukünftigen Weg skizzierte?.

Genauso wen1g INan alle seiıne Posıtionen teilen INUSS, sollte INan auch nıcht
VEISCSSCH, 4ass derartige Überlegungen IICUu Sal nıcht sınd. War doch eın
geringerer als Joseph Ratzınger, der bereıits 1969 bedenken gab „In der
Einheit der eiınen Ecclesia INUSS der Plural der ecclesiae Raum haben Nur der
Glaube 1sSt unteılbar, ıhm 1st die einheıitsstiftende Funktion des Priımates ZUZE-ordnet. Alles andere annn und darf unterschieden seın un! lässt daher auch
selbständige Leiıtungsfunktion Z  ‘9 WI1e sS1e 1n den ‚Primaten‘ bzw. Patrıarchaten

572 KASPER, Zur Theologie und Praxıs des bischöflichen Amtes, 1N: SCHREER
STEINS (Hrsg.), Auf I1ECEUE Art Kırche sein. Wırklichkeiten Herausforderungen and-lungen für Bıschof Dr. OSe: Homeyer) München 3248 Solche Versuchebeschränken sıch nıcht autf den deutschsprachigen Raum. Auch Kardınäle W1e Godfried

Danneels, Basıl Hume der Carlo Martını haben öffentlich Vorschläge gemacht, dıe Zkontroverse Reaktionen ausgelöst haben
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der alten Kırche verwirklicht WG Kircheneinheit INUSS nıcht Einheits-
kırche bedeuten. Das zentralstaatliche Bıld, das die katholische Kırche bıs ZU
Konzıil hlIl bot, ertfließt nıcht einfachhin schon AaUus dem Petrusamt, sondern aus
seiner CN Verquickung mıiıt der 1mM Laufe der Geschichte ımmer weıter
gesteigerten patrıarchalen Aufgabe, die dem Bischof VO  > Rom für die SESAMLElateinische Christenheit zugefallen 1St. Das einheitliche Kırchenrecht, die e1IN-
heıtliche Lıiturgie, die einheıitliche Besetzung der Bischofsstühle VO  s der rOöm1-
schen Zentrale Aaus das alles sınd Dıinge, die nıcht notwendig mıt dem Prımat als
solchem gegeben sınd, sondern sıch erst aus dieser Vereinigung zwelerÄmter ergeben. Demgemäfßs sollte INnan CS als Aufgabe für die Zukunft betrach-
ten, das eigentliche Amt des Petrusnachfolgers un! das patrıarchale Amt wıeder
deutlicher unterscheiden und, nötıg, I1lCUEC Patriarchate schaffen un!
AUS der lateinischen Kırche auszugliedern.“

Wer diese Satze lıest, der könnte gene1gt se1n, darın einen vOrWESSCNOMMENENGesprächsbeitrag entdecken für den „brüderlichen, geduldigen Dialog“ ber
die Ausübung des Petrusdienstes, dem Papst Johannes Paul I1 als SEervus
SCTUÜOTLUM der Einheit eingeladen hat? Gerade heute 1St das Papstamt eın
„Auslautmodell“. Im Gegenteıl: Wer „verortet“, I1USsSs gleichzeitig „vernetzen“.
Daher darf die Commun1o0 ecclesiarum nıcht 1Ur ach „Verortung“ 1n starken
Einzelkirchen rufen: 1m „Weltdorf“ braucht S1€e auch 1ne verlässlich tragende„Vernetzung“. Denn das Communio-Netz droht auf Dauer brüchig werden,
Wenn nıcht eın tunktionierendes, mıt Autorität ausgestattetes CenLirum
COMMAUNLONIS weıß. Für die Zukunft der katholischen Kırche ilt global prasentun! stark VOT Ort Der Segen des Centirum COMMUNLONIS 1in Rom liegt also mehr
denn Je darın, für die Universalkirche un:! für die Teilkirchen eın nıcht L1LL1UTr

affektives, sondern auch effektives cCentrum COMMUNICALLONAIS se1n.

33 RATZINGER, Das 1LECUEC Volk (Sottes (Düsseldorf 1A2
34 Vgl Enzyklıka Ut VLIATTE sınt, Aut der Folie des Tıtels Servus SECTUOTUM 1St dann auch

die VO  e Kuri:enerzbischoft Agostino Marchetto verwendete und Papst Johannes
zugeschriebene Bezeichnung Episcopus ebıiscoborum (L’Osservatore Romano, Februar
2000, recht verstehen, da auf diese Weıise der „Dienst der Finheit“ der vorzüglıcheRıchtungsbegriff 1ST. als Diener der FEinheit der Communı10 ecclesiarum 1sSt der Papst„Bıschof der Bischöte“


